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Keine preKäre Arbeit 
und tAriffreien bereiche

im Verantwortungsbereich des Landes Berlin

Konferenzreader

5. November 2015

Vor einem Jahr, am 16. September 2014 trafen 
sich auf Einladung von vier Kreisverbänden der Ar-
beitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der 
SPD (AfA) und des AfA-Landesvorstands etwa 150 
Kolleginnen und Kollegen, GewerkschafterInnen 
und SozialdemokratInnen, um gemeinsam über die 
Situation prekärer Beschäftigung im Land Berlin zu 
diskutieren – und über die Frage: Was tun?

Im Zentrum der Veranstaltung stand die von al-
len KollegInnen unterstützte und an die SPD-Verant-
wortlichen im Senat und Abgeordnetenhaus gerich-
tete Forderung:

es muss Schluss sein mit prekärer Beschäfti-
gung, mit einer Politik des Kaputtsparens, de-
ren ergebnis ausgliederungen, Lohndumping 
und Tarifflucht sind.

Aus dem Kreis der Teilnehmer der Versammlung, 
insbesondere von den Kolleginnen und Kollegen, die 
dort aus ihren Betrieben und Einrichtungen von all 
den Schattierungen prekärer Arbeitsverhält-nisse berichtet hatten, 
kam der Wusch, sich weiter zu treffen und auszutauschen. Daraus 
ging eine Arbeitsgruppe hervor, welche die Diskussion fortgesetzt 
hat. Wir haben uns hauptsächlich darauf konzentriert, die gewerk-
schaftlichen Fragen zu diskutieren.

Die Veranstaltung am 5.11.2015 soll dazu beitragen, unsere Er-
fahrungen zusammenfassen und neue Schritte bestimmen.

I. Der Kampf gegen prekäre Beschäftigung 
ist die Aufgabe aller

Die ver.di-Landesbezirkskonferenz hat im März 2015 einen An-
trag zur prekären Beschäfti-gung verabschiedet der formuliert, dass 
das Ziel der Gewerkschaften „die vollständige Ab-schaffung von ta-
rifvertraglosen Beschäftigungsverhältnissen“ sein muss. „Sie sollen 
in Flä-chen- bzw. Branchentarifverträgen oder wenn nicht anders 
möglich, in betriebliche Tarifver-träge mit allen traditionellen tarif-
vertraglichen Regelungen integriert werden.“

Weiter heißt es: „Der Kampf für ihre (Wieder-) Integration in die 
Flächentarifverträge kann nicht allein den Kolleginnen und Kolle-
gen, die in den „tarifvertragsfreien Zonen“, in prekärer Beschäfti-
gung und im Niedriglohnsektor arbeiten, überlassen werden. ver.di 
sieht die Ver-antwortung darin, die Kraft der gesamten Organisati-
on in diesem Kampf einzusetzen.“ 

Dieser Beschluss kann sich auf unsere Erfahrung stützen:
Zum Beispiel haben an den Berliner Musikschulen unsere Kolle-

gInnen mit Demonstrationen und Aktionen, mit zahlreichen Initiati-
ven, auch für Parteitagsbeschlüsse der Berliner SPD gekämpft. Doch 
sie konnten ihren Kampf bisher nicht erfolgreich zu Ende führen, sie 
mussten sogar Verschlechterungen hinnehmen. 

Dieses Beispiel, das durch zahlreiche andere ergänzt werden 
könnte, unterstreicht, dass die Kolleginnen und Kollegen nur ge-
stützt auf den Einsatz der Kraft der gesamten Organisation erfolg-
reich für ihre Forderungen kämpfen können.

Wie können wir als Gewerkschafter die Kraft schaffen, dass un-
sere Forderungen erfüllt wer-den. 

II. Der Platz des Senats
Inzwischen ist es klar geworden, dass der Senat Tarifflucht, 
Lohndumping und ungesicherte Arbeitsverhältnisse zum Zwecke 
der Haushaltssanierung zulässt und in verschiedenen Bereichen 
selbst betreibt. Zahlreiche Ausgründungen aus den landeseigenen 
Betrieben, wie auch im direkten Verantwortungsbereich, die Aufga-
benübertragung auf freie Träger, all das sind Formen die Kürzungs-
politik umzusetzen. 

Dabei kommt den politischen Entscheidungen des Senats eine 
besondere Verantwortung zu. Wenn der Senat, statt prekäre Be-
schäftigung zu ächten und statt sie in den Unternehmen und Ein-
richtungen unter seiner Verantwortung aufzuheben, noch deren 
Ausweitung (siehe Beispiel Vivantes) fördert, legitimiert er die pre-
käre Beschäftigung letztlich als Selbstver-ständlichkeit.

Viel ist inzwischen von einem Kurswechsel zu hören. In einem 
Flugblatt des ver.di Bezirks Berlin „an die Delegierten des SPD Lan-
desparteitages am 13.6.2015“ heißt es u.a.:

„Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, wo sich die Kolleginnen 
und Kollegen gegen prekäre Arbeit im öffentlichen Verantwor-
tungsbereich des Senats und seiner Bezirke wehren: 
•	 So kämpfen die KollegInnen mit ver.di bei der Charité-Tochter 

CFM seit langem für Tarifverhandlungen; 
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•	 Beim Technikmuseum setzen sich die KollegInnen mit ver.di für 
eine Entfristung ihrer Verträge ein; 

•	 Bei freien Trägern, wie z.B. dem Sozialverband VdK, fordern die 
KollegInnen Lohn-erhöhungen und Tarifverhandlungen ein, die 
seit Jahrzehnten verweigert werden; 

•	 Bei den Musikschulen haben die KollegInnen mit ver.di zum wie-
derholten Male für feste Stellen und tarifvertragliche Regelungen 
demonstriert. 
In all diesen Fällen kann tagtäglich ein Neuanfang (den der Re-

gierende Bürgermeister Michael Müller für sich in Anspruch nimmt) 
unter Beweis gestellt werden!“ Und genau daran werden wir einen 
Kurswechsel messen. Nur,  nach einem Jahr müssen wir feststellen, 
dass an keiner Stelle ein Kurswechsel eingetreten ist.

III. Zum Stellenwert der Veranstaltung
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht bei einer allgemei-
nen anklagenden Schilde-rung prekärer Beschäftigung bleiben darf. 
Die Situation festzuhalten, ist das eine, aber die wichtigere Frage 
ist, wie den Kampf weiter organisieren zu können.

Und da müssen wir folgendes feststellen: 
Die Ausweitung prekärer Beschäftigung ist ein schleichender 

Prozess. Über einen längeren Zeitraum werden durch Ausgründun-
gen usw. die Tarifverträge ausgehöhlt. Das ist in der Privatwirtschaft 
nicht anders als im Öffentlichen Sektor. 

Es geht um eine Gesamtverantwortung der Gewerkschaften, 
den KollegInnen zu helfen, sich über den gewerkschaftlichen 
Kampf aus der Zwangsjacke entwürdigender Arbeitsverhältnisse 
zu befreien. 

Wir sehen es als die Aufgabe der Gewerkschaften an, für diese 
Forderung alle Kolleginnen und Kollegen, die sich in tariflichen 
Normalarbeitsverhältnissen befinden, wie auch diejeni-gen in 
ausgegründeten Betrieben gemeinsam zu organisieren und zu 
mobilisieren. Das gilt umso mehr, als es für die KollegInnen in 
ausgegründeten Bereichen vielfach (aufgrund be-fristeter Ar-
beitsverträge, zerschlagener gewerkschaftlicher Strukturen, u.a.) 
fast unmöglich ist, in einen gewerkschaftlichen Arbeitskampf zu 
treten, wenn nicht die Kraft der gesamten Organisation hinter 
ihnen steht.

Das Beispiel des Poststreiks zeigt uns, wie wichtig die Klärung 
dieser Frage ist. Es zeigt uns aber auch, dass es kein Streikrecht ge-
gen Ausgründungen und Tarifflucht geben soll. Ver.di – und das ist 
von größter Bedeutung, weil einmalig in der Geschichte der letzten 

Jahrzehnte – hat sich (wenn auch auf Umwegen) dieses Recht ge-
nommen und erkämpft. Das muss Schule machen!

Klarheit über Forderungen
Auf der Versammlung muss auch über Forderungen diskutiert wer-
den. Das hat einen hohen Stellenwert. Beispielsweise gab es bei Vi-
vantes eine lange Diskussion darüber, ob die Forde-rung „TVÖD für 
Alle“ die Forderung der Gewerkschaft sein kann. Diese Frage stellt 
sich sicher in vielen anderen Bereichen auch. Weitere Forderungen, 
für die KollegInnen kämpfen, sind oben genannt worden. Die Diskus-
sion auf der Versammlung wird zweifellos weitere Aspekte bringen.

Gewerkschaftliche Mobilisierung
Daran anknüpfend stellt sich die Frage, wie wir kraftvoll für die 
gewerkschaftlichen Forde-rungen mobilisieren können, so dass sie 
Unterstützung bei allen ArbeitnehmerInnen und in großen Teilen 
der Bevölkerung finden. Durch unsere öffentliche Aktivität haben 
wir sicher-lich mit dazu beigetragen, dass die Frage der prekären 
Beschäftigung bei allen Parteien auf der Tagesordnung steht und 
auch im Abgeordnetenhaus diskutiert werden muss.

Praktische Solidarität
Nicht zuletzt gehört die Frage der gewerkschaftlichen Solidarität 
dazu. So haben z.B. einige KollegInnen aus den Krankenhäusern 
den KollegInnen im Botanischen Garten geholfen, bei der Botani-
schen Nacht Flugblätter von ver.di zu verteilen. Wir dürfen nicht 
vergessen, dass gerade prekär Beschäftigte (wegen der Befristun-
gen u.a.) Druck und Repressalien durch die Unternehmensleitun-
gen, auch öffentlicher Arbeitgeber, ausgeliefert sind. Dem kann 
durch solche praktische Solidarität, organisiert durch die Gewerk-
schaften, begegnet werden.

Adressaten
Diese haben wir in unserem letzten Infoblatt folgendermaßen de-
finiert: „Wir rufen alle, prekär Beschäftigte, GewerkschafterInnen, 
Vertrauensleute, Betriebs-gruppen und Betriebs- und Personalräte 
auf, gemeinsam eine solche Konferenz mit kon-kreten Forderungen 
vorzubereiten.

Wir wenden uns an die Mitglieder der Tarifkommissionen, an 
die Gewerkschaftssekretäre, Gewerkschaftsvorstände und Fachbe-
reichsvorstände, den gewerkschaftlichen Kampf für die Aufhebung 
prekärer Beschäftigung in Berlin zu organisieren.“

Vivantes: Gemeinsamer Kampagnenrat für 
gemeinsame Forderungen
Vivantes ist das größte kommunale Krankenhausunternehmen 
Deutschlands mit 10 Klinikstandorten, 5500 Betten, 14 500 Mit-
arbeitern und damit der zweitgrößte Arbeitgeber Berlins. Es gibt 
15 Tochtergesellschaften mit prekärer Beschäftigung, darunter die 
Service GmbH (ohne Tarifvertrag), die Reinigung VivaClean (Tarifver-
trag IG BAU), die Speisenversorgung SVL (Tarifvertrag NGG) und die 
Therapeutische Dienste GmbH (ohne Tarifvertrag). Nur noch 70% 
der Beschäftigten haben den TVöD. Weitere Ausgliederungen ste-
hen im Raum. Die Landespolitik ist zurzeit mit der Forderung nach 
Auflösung und Rückführung der Tochter Therapeutische Dienste 
GmbH konfrontiert. 

Im vergangenen Jahr haben die Therapeuten aktiv gegen die 
Gründung bzw. dann für die Auflösung der Tochter Therapeutische 
Dienste gekämpft. In dieser ersten Phase ging es um Unterschrif-
tensammlungen im Betrieb, Protesten auf den Betriebsversammlun-
gen, auf öffentlichen Plätzen mit Offenen Briefen, Petitionen, Akti-

onen vor dem Aufsichtsrat, zu SPD-Landesparteitagen, und es gab 
Informationsbesuche bei Parlamentariern verschiedener Parteien. 
Die Therapeuten engagierten sich von Anfang an mit KollegInnen 
anderer Bereiche gegen prekäre Arbeit und Tarifflucht im Verant-
wortungsbereich des Landes Berlin.

Maßgeblich arbeiten die Therapeuten in den ver.di Betriebsgrup-
pen und im Vivantes-Vertrauensleutekörper mit und entwickelten 
zusammen mit zahlreichen KollegInnen in einem monatelangen 
Diskussionsprozess eine Plattform gemeinsamer Forderungen aller 
KollegInnen für Vivantes. 

Diese zentralen Forderungen sind:  
•	 TVöD für alle
•	 Auflösung der Tochtergesellschaften und Rückfüh-

rung aller Mitarbeiter in die Mutter
•	 Mehr Personal

Diese Debatte wurde intensiv und in der Breite geführt. Es ging 
darum, wie wir die Spaltung, in die uns das Unternehmen treibt, 
überwinden können.  Schließlich mündete die Diskussion in der 
Gründung eines Kampagnenrates unter dem Motto „Zusammen-
stehen“ mit seiner Auftaktveranstaltung im Oktober. Es gelang, in 
diesen Kampagnenrat hauptamtliche GewerkschaftssekretärInnen, 
aktive verdi-Mitglieder, Betriebsräte, Vertrauensleute und Mitglieder 
der Tarifkommissionen einzubinden - aus den Bereichen der Vivan-
tes Muttergesellschaft, aller Vivantes-Häusern und allen Tochterge-
sellschaften. 

Es war ein großer Schritt nach vorn, dass wir endlich alle an 
einem Strang ziehen. Damit ist die Grundlage gelegt für die ers-
te Kampagne, eine Aktionswoche im November zur Information 
und Mobilisierung der Vivantes-Beschäftigten mit unserer Ge-
werkschaft für unsere drei Forderungen. 

Dennoch stehen wir noch vor offenen Fragen, wie wir neue 
Wege weiter gehen können, z.B. wie wir mit der gemeinsamen 
Kampagne für die Forderung TVöD und gegen die Tarifflucht 
handlungsfähig werden können für e i n e n Tarifvertrag. Der 
Streik an der Charité für mehr Personal hat uns gezeigt, wie eine 
angeblich nicht tariffähige Forderung, die nach Personalbemes-
sung, durch den Kampf tariffähig werden konnte. Jetzt kann auch 
für mehr Personal gestreikt werden. Das Arbeitsgericht entschied: 
„ Die unternehmerische Freiheit endet da, wo der Gesundheits-
schutz de Beschäftigten endet.“ Auch der Poststreik warf die Frage 
auf, ob man nicht streiken kann, wenn es um Tarifflucht wie bei 
Ausgründung geht. Fragen, die noch nicht beantwortet sind. 

Es bleibt dann noch die Frage, wie wir weiterhin den Druck auf 
die Politik aufrechterhalten können, da der Wahlkampf um die Ab-
geordnetenhauswahlen begonnen hat. Ein nächster Aktionspunkt 
wird der Landesparteitag der SPD im November sein, denn von den 
Delegierten ist uns versprochen worden, dass die Tochter Therapeu-
tische Dienste GmbH aufgelöst werden soll.  

Charlotte Rutz-Sperling

Kinder- und Jugendambulanz/Sozialpädiatrisches 
Zentrum unter dem Sozialverband VdK

1. Unser Betrieb:
Kinder- und Jugendambulanz / Sozialpädiatrisches Zentrum 
Spandau mit 20 Mitarbeiter_Innen unter dem Sozialverband VdK 
Berlin-Brandenburg e. V. jetzt Ki.D.T. gGmbH. In Berlin gibt es ins-
gesamt 16 Kinder- und Jugendambulanzen, davon sind 2 klinik- as-
soziiert und 5 vom Sozialverband VdK. Es gibt keinen Tarifvertrag, 
d. h. wir haben kein einheitliches Entgeltsystem. Manche werden 
noch nach BAT 1998 bezahlt.

2. Verhältnis zum Land 
Wir werden auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung anteilig 
aus Vergütungen der Krankenkassen und aus Mitteln des Landes 
Berlin finanziert. Der Landesanteil wird über Zuwendungen nach 
§23 Landeshaushaltsordnung (LHO) an die Träger der KJA/SPZ aus-
gereicht. 

3. Unsere Forderungen:        
•	 Entgelt nach TVL 2015
•	 Sicherstellung der Versorgung durch angemessenes Budgets
•	 gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Heißt: Beschäftigte der 

Freien Träger sollten Recht auf Gleichstellung mit Beschäftigten 
des Öffentlichen Dienstes haben. Wenn beide gleiche Arbeit / 
Aufgaben des Senats übernehmen, bearbeiten

•	 Haustarifvertrag / Abschaffung der tariffreien Bereiche in den so-
zialen Diensten des Landes Berlin

•	 Abwenden der Altersarmut / Rentensicherheit
 
4. Diese Aktionen gab es: 
Bei allen Aktionen gab es kein Scheitern, sondern immer kleine 
Schritte vorwärts. Wir sind nicht nur mit ver.di aktiv, sondern prä-
sentieren uns auch über die „AG gegen prekäre Arbeitssituationen 
im Verantwortungsbereich des Landes Berlin“. Diese AG entstand 
nach einer Veranstaltung der AfA (Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-

nehmerfragen) in der SPD. (Am 16.09.2014 fand im DGB-Haus 
zum Thema`“Prekäre Arbeit und tariffreie Bereiche im Verantwor-
tungsbereich des Landes Berlin – Was tun?“ ein Treffen statt. Zu 
dieser Veranstaltung waren viele Politiker eingeladen, DGB- und ver.
di Mitglieder. Auf dieser Veranstaltung wurden zahlreiche Beiträge 
/ Schilderungen über die heutige ungesicherte, ja entwürdigenden 
Arbeitsverhältnisse berichtet.)

Zeitschiene:
1. AfA-Veranstaltung im DGB-Haus, 16.9.2014 / Erstkontakt zu 

Herrn Saleh.
2. Start der Tarifkampagne Februar 2015 über ver.di
3. Ende-Februar 2015 Bezirksbürgermeisterempfang in Spandau 

/ BG-Mitglieder vor Ort, Zweitkontakt zu Herrn Saleh.
4. Am 30.04.2015 sind wir zu einem Empfang des Regierenden 

Bürgermeister von Berlin Herrn Müller anläßlich des Mai-Feier-
tages 2015 gegangen. Dort überreichte ihm Ulrike den 1.Mai-
Brief, der nach der AfA-Veranstaltung in der AG „Prekär...“ ent-
stand, an der er leider aus zeitlichen Gründen nicht teilnehmen 
konnte.

5. Am 01.05.2015 haben wir uns aktiv an der 1. Mai Demonst-
ration in Berlin beteiligt.Auch dort wurde Herrn Müller, Herrn 
Saleh und Frau Grosse der 1.Mai-Infobrief der AG von Claudia 
überreicht.

6. Befragung der Beschäftigten des VdKs ab Mai 2015 über ver.di
7. Am 17.05.2015 versendeten wir einen Brief an Herrn Stöß, 

Landesparteivorsitzender der SPD, in dem wir ihn auf unsere 
prekäre Arbeitssituation aufmerksam machten.Reaktion da-
rauf: Einladung unserer Betriebsgruppe zu einem klärenden 
Gespräch in den Landesvorstand der SPD: am 08.06.2015. 
Ergebnis dieses Gespräches: Kennenlernen von Björn Eggert, 
dem jugendpolitischen Sprecher der SPD, der ein Treffen mit 
Frau Klebba (Staatssekretärin) organisierte.
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Dramatisch unterbezahlt: VHS-DozentInnen
Europa: Kontinent der Mehrsprachigkeit, der Integration durch 
Sprachen, des Rechts auf Bildung. Doch Lehrkräfte, die Tag für Tag 
an Volkshochschulen für diese Ziele der EU arbeiten, werden dra-
matisch unterbezahlt. 

In Berlin sind etwa 600 von insgesamt 3000 Dozent*innen 
hauptberuflich an den Volkshochschulen tätig. Sie geben 70 
Prozent des VHS-Unterrichts und sind als arbeitnehmerähn-
lich anerkannt. Sie lehren z. B. Deutsch, Fremdsprachen oder 
IT und nehmen Prüfungen ab. Sie haben einen akademischen 
Abschluss, pädagogische und didaktische Qualifikationen 
und bilden sich regelmäßig weiter. Als Deutschlehrkräfte sind 
sie für Migrant*innen aus allen Herkunftsländern die ersten 
Ansprechpartner*innen für das neue Leben in Deutschland. Als 
Fremdsprachendozent*innen fungieren sie als Brücke zwischen 
den Kulturen und tragen wesentlich dazu bei, die europäische 
Integration zu fördern. Als Kursleiter*innen im Bereich IT, Kom-
munikation, Sport- oder Kunst sichern sie das Recht auf Wei-
terbildung und eröffnen den Teilnehmer*innen neue berufliche 
Perspektiven. 

Lehrbeauftragte im Bereich Sprachen
Am Aktionstag, 6. November 2014, haben es in Berlin circa 60 

Lehrbeauftragte und andere Kolleg*innen mit einem „Beschwerde-
Chor“ nach der Musik von „Freude schöner Götterfunken“ (L. v. 
Beethoven) sowie einer Pantomime „Lehrbeauftragte stehen auf“ ge-
schafft, die Öffentlichkeit auf die sozial, rechtlich und finanziell pre-
käre Lage vieler Lehrbeauftragter aufmerksam zu machen. Ähnliches 
geschah in über zwanzig weiteren Städten. Beteiligt waren haupt-
sächlich Musiklehrbeauftragte sowie Sprachlehrbeauftragte mit der 
gemeinsamen Unterstützung der GEW und der DOV (deutscher Or-
chestervereinigung), eine Gewerkschaft im Musikbereich. 

Das ist ein wichtiger Tag für viele Lehrbeauftragte und besonders 
für diejenigen gewesen, die von den Lehraufträgen vollständig oder 
weitgehend leben: Diese Aktion hat ein neues Selbstbewusstsein un-
ter vielen Lehrbeauftragten geschaffen. Wir müssen nicht tatenlos 
hinnehmen, wie Lehrer*innen zweiter Klasse in finanzieller und an-
derer Hinsicht behandelt zu werden.

Seit dem Aktionstag hat sich einiges für die Sprachlehrbeauftrag-
ten verbessert: An der Zentraleinrichtung Fremdsprachen der HTW 
(Hochschule für Technik und Wirtschaft) werden den Sprachlehrbe-
auftragten zwei Konsultationsstunden (Sprechstunden) pro Semester 
vergütet. An der Alice-Salomon-Hochschulen sind die Honorare er-
höht worden. Aber der Weg zur Umsetzung der zentralen Forderun-
gen „Dauerstellen für Daueraufgaben“ und „höhere Honorare und 
bessere Arbeitsbedingungen für die freiberuflichen Lehrenden“ liegt 
noch vor uns.

Seit Anfang des Jahres haben die AG-Lehrbeauftragte, 
die Vertretung der Volkshochschuldozent*innen und die der 
Musikschuldozent*innen eine Kampagne gestartet, um auf die pre-
käre Situation und die drohende Altersarmut der Honorarlehrkräfte 
aufmerksam zu machen. Einige Vertreterinnen dieser Gruppen sind 
an der Initiative „Keine prekäre Arbeit und tariffreie Bereiche in dem 
Zuständigkeitsbereich des Landes Berlin“ beteiligt. Das hat den An-
stoß zum gemeinsamen Handeln gegeben. Zwar sind sind unsere 
Arbeitsbedingungen sowie die Sozialversicherungssituation nicht 
identisch, aber sie sind von der Personalpolitik des Berliner Senats 
entscheidend bestimmt. So erschien es uns naheliegend,  unsere Ge-
meinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen: Die niedrigen Honora-
re, die fehlende Sozialabsicherung und die Perspektive, bzw. Realität, 
der Altersarmut.

Im März und April 2015 haben wir zwei erfolgreiche Diskussions-
treffen über die Sozialversicherungsbestimmungen für die Honorar-
lehrkräfte, besonders über die Rente, durchgeführt. 

Am 5.10.15 haben circa achtzig Honorarlehrkräfte mit Plakaten 
und Transparenten, Rap und Sambatrommeln gegen die niedrigen 
Honorare und die mangelhafte Absicherung bei Krankheit und im 
Alter protestiert. Die Aktion wurde gemeinsam von ver.di und der 
GEW organisiert; dazu haben die AG-Lehrbeauftragte der GEW Ber-
lin, die Berlin Language Worker GAS (English teachers), die Berliner 
VHS-Dozent*innen-Vertretung, die Bundeskonferenz der Sprachlehr-
beauftragten (BKSL), das DaZ-Netzwerk, die Dozent*innen der Freien 
Träger, Freie am Goethe-Institut, die Landeslehrervertretung der Berli-
ner Musikschulen-Ver.di Fachgruppe Musik, aufgerufen. 

Anlass dazu war der Weltlehrertag, der an die „Charta zum Sta-
tus der Lehrerinnen und Lehrer“ von 1964 erinnert: Diese von der 
UNESCO und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ange-
nommene Charta fordert, dass Lehrkräfte aller Schularten zu gleichen 
Bedingungen beschäftigt werden. Sie sollen bei Krankheit, Invalidität 
und Arbeitslosigkeit sozial abgesichert sein. Zudem sollen sie Mutter-
schutz, den Wiedereinstieg nach Erziehungszeiten sowie eine Alters-
vorsorge erhalten. Dies gilt bekannter weise für die Honorarlehrkräfte 
nicht.

8. Am 20.05.2015 Einladung zu einem Besuch im SPZ unserer-
seits an Herrn Saleh, Frau Grosse und Herrn Haß gesandt.

9. Am 13.06.2015 beteiligten wir uns an einer kleinen Demonst-
ration vor dem Inter-Continental zum Treffen des Landespartei-
tages der SPD mit dem Themenschwerpunkt Finanzen.

10. Am 25.06.2015 Treffen mit Frau Klebba und Frau Dr. Rauten-
berg und Herrn Björn Eggert im Abgeordnetenhaus

11. Am 27.06.2015 Besuch von Herrn Saleh im SPZ Spandau > 
Ergebnis dieses Gespräches: Er wird eine Anfrage an den Senat 
stellen.

12. a) Auswertung der Tarif-Kampagne 02.07.2015 > In der die 
Ki.D.T.gGmbH Verhandlungsmandat erreicht, deutlich mehr 
als die Hälfte (70%!) sind bei ver.di eingetreten! b) 03.07.2015 
Darstellung / Infos der BG auf der Betriebsversammlung (auch 
sonst auf jeder BV präsent mit Info-Tisch und Kurzberichten 
an alle).

13. Am 06.08.2015 Besuch von Frau Grosse und Herrn Haß im SPZ 
Spandau > Ergebnis dieses Gespräches: Noch einmal die Un-
terstreichung, wie wichtig die Anfrage an den Senat ist! Und 
auch von diesen beiden „Staatsvertretern“ ertönt Unverständ-
nis über unsere Entgeldsituation! Mitte September wurde die-
se Anfrage gestellt.

14. 15.09.2015 Gründung der Tarifkommission (TK) / Mitte Sep-
tember 2015 Forderungsempfehlung aus Betriebsgruppe und 

Mitgliederversammlung an TK
15. Sitzung der Tarifkommission / Beschluss der Forderungen 

29.09.2015
16. Am 05.10.2015 Einladung an Herrn Bewig (Stadtrat für Ge-

sundheit, Spandau) versandt, zur Zusammenarbeit in Spandau 
und Unterstützungsangebot seinerseits an unsere BG, gegen 
prekäre Arbeitssituationen;

17. Sondierungsgespräch mit der Geschäftsführung / Übergabe 
der Forderungen der TK am 07.10.2015; Die nächsten Ver-
handlungstermine: - Erste Verhandlungsrunde 17.11.2015 / 
- Zweite Verhandlungsrunde 15.12.2015

18. Am 05.11.2015 ver.di- Konferenz „Keine prekäre Arbeit und 
tariffreien Bereiche im Verantwortungsbereich des Landes Ber-
lin“: wieder mit reger Beteiligung unsererseits!

6. So haben wir uns organisiert:
Im Sommer 2014 haben wir eine ver.di Betriebsgruppe gegründet, 
die sich immer jeden ersten Donnerstag im Monat trifft, um weitere 
Ergebnisse / Schritte / Ziele / Ergebnisse zu besprechen. Wir sind 
im regen Austausch mit unserem ver.di Sekretär, Kollege Benjamin 
Roscher

7. Unsere Pläne:
Wir verfolgen weiterhin folgende Ziele:
•	 Tarifverhandlungen > Haustarifvertrag (Verbesserungen unse-

rer Arbeitsbedingungen!)
•	 weitere Organisation unserer Belegschaft > ver.di-BG
•	 Kontakte zu anderen prekär Beschäftigten halten, pflegen > 

Austausch, Unterstützung, Hilfe
•	 Kontakte zu Politikern weiterhin halten, suchen und pflegen, 

zu unserer Unterstützung
•	 Betriebsrat unterstützen, stärken!!!
 
8. So sieht die Zusammenarbeit untereinander aus:
•	 In die Tarifkommission haben sich aus jeder Einrichtung Kan-

didaten wählen lassen. D. h. es gibt ein ordentliches Mitglied 
und eine Vertretung (aus allen unterschiedlichen SPZs der 
Ki.D.T. gGmbH). 

•	 Ab sofort haben wir mit Hilfe von ver.di eine Internet-Seite! 
www.verdi-kidt.de! Noch besserer Info-Fluß, 

Angesichts der Qualifikation und wesentlichen Rolle in der Berli-
ner Bildungslandschaft sollte man meinen, dass die Arbeit der VHS-
Dozent*innen entsprechend gewürdigt wird. WeIT GefeHLT! 

VHS-dozent*innen verdienen miserabel, nicht einmal halb 
so viel wie angestellte Schullehrer*innen mit vergleichbarer Qualifi-
kation. Selbst bei jahrzehntelanger Vollzeitarbeit werden VHS-Lehr-
kräfte freiberuflich auf Honorarbasis nur mit kurzfristigen Verträgen 
eingesetzt und haben keine Personalvertretungsrechte. Bei Krank-
heit erhalten die arbeitnehmerähnlichen Dozent*innen erst ab dem 
4. Tag Geld, aber nur 80% Ausfallzahlung für maximal 6 Wochen 
im Jahr. Wer in den Ferien krank wird, erhält gar nichts.

Unterbezahlung, Scheinselbständigkeit, altersarmut – all 
das im öffentlichen auftrag!

Der Weltlehrertag am 5. Oktober erinnert an die „Charta zum 
Status der Lehrerinnen und Lehrer“, die 1964 von der UNESCO und 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) angenommen wur-
de. Die UN-Charta fordert, dass Lehrer*innen aller Schularten zu 
gleichen Bedingungen beschäftigt werden. Sie sollen bei Krankheit, 
Invalidität und Arbeitslosigkeit sozial abgesichert sein. Zudem sollen 
sie Mutterschutz, den Wiedereinstieg nach Erziehungszeiten sowie 
eine Altersvorsorge erhalten. 

für VHS-dozent*innen gelten die Standards der UneSCo-
Charta offensichtlich nicht! 

Derzeit erhalten VHS-Lehrkräfte 26,11 Euro und die hauptberuf-
lichen arbeitnehmerähnlichen VHS-Dozent*innen 32,95 Euro pro 
Unterrichtseinheit. Das entspricht mit Vor- und Nachbereitung 1,5 
Zeitstunden. Was aus dem ersten Blick viel aussieht, ist nach Abzug 
von Sozialversicherung und Einkommensteuer wenig. Als renten-
versicherungspflichtige Selbständige zahlen wir sowohl den Arbeit-
geber- als auch den Arbeitnehmeranteil für Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung. So beträgt die Belastung für das Bruttohonorar 
ca. 47 %. Nach Abzügen verdienen VHS-Dozent*innen bei Vollzeit 
ca. 1300 Euro pro Monat. Rente nach 35 Vollzeitarbeitsjahren: zwi-
schen 400 und 700 Euro pro Monat.

Die Volkshochschulen stellen eine Bereicherung für die Bildungs-
landschaft dar. Ihre Lehrkräfte ermöglichen ein breites und hochwer-
tiges Programm. Ohne uns Dozent*innen wäre das nicht möglich.

Wir rufen den Berliner Senat und alle Berliner 
Politiker*innen dazu auf, unsere arbeit endlich finanziell 
wertzuschätzen. Wir fordern festanstellung – oder bei frei-
beruflichkeit ein Honorar von 60 euro pro Unterrichtsein-
heit. Und einen Tarifvertrag.
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Konferenzreader
5. November 2015

An den Berliner Musikschulen sind ca. 1600 Honorarkräfte beschäf-
tigt, die (und das ist bundesweit einmalig) über 90% der Unter-
richtsleistung erbringen. Sie arbeiten unter prekären Bedingungen 
ohne Tarifvertrag und nur marginal sozial abgesichert. Kündigungs-
schutz, Mutterschutz, MitarbeiterInnenrechte etc. existieren nicht, 
ebenso wenig ein garantierter Mindestbeschäftigungsumfang. 
Fest angestelltes Personal gibt es nahezu ausschließlich für Funk-
tionsstellen (Musikschulleitung und Stellvertretung, Fachgruppen-
leitungen) und in der Verwaltung. Etliche Festangestellte arbeiten 
in Teilzeit, dürfen aber seit einer diesbezüglichen Intervention des 
Rechnungshofes vor wenigen Monaten ihr Einkommen nicht mehr 
mit Honorartätigkeit aufstocken, so dass auch ihre Arbeitsverhält-
nisse zu den prekären zählen. Zudem ist die Eingruppierung der 
Festangestellten in die Entgeltgruppe E9 im Verhältnis zur eingefor-
derten beruflichen Qualifikation mehr als unangemessen.

Versuche, berlinweit einheitlich und verbindlich strukturelle Ver-
besserungen in der Stellenausstattung der Musikschulen zu errei-
chen, scheiterten in der Vergangenheit immer wieder daran, dass 
die Musikschulen untereinander als bezirkliche Einrichtungen über 
den Mechanismus der Kosten-Leistungsrechnung faktisch in eine 
Konkurrenzsituation gezwungen werden.  Gleichzeitig diktiert der 
Senat die Arbeitsbedingungen der Honorarkräfte in allen Bezirken 
über „Ausführungsvorschriften Honorare Musikschulen“ (im Fol-
genden: neue AV). Zwischen Bezirks- und Landesebene werden die 
an den Musikschulen arbeitenden Menschen zerrieben, weil seit 
Jahrzehnten ein Ping-Pong-Spiel getrieben wird, in welchem jede 
Ebene der jeweils anderen die Verantwortung zuschiebt. 

Eine Betriebsprüfung der Rentenversicherung an der Musikschu-
le Marzahn  im Jahr 2011 endete mit der Feststellung, die Arbeits-
verhältnisse der Honorarkräfte seien als Scheinselbständigkeit anzu-
sehen. Dies veranlasste die Senatsverwaltung zu einer Neufassung 
der „AV Honorare“ mit dem Ziel, die Honorarverträge so auszuge-
stalten, dass zweifelsfrei Selbständigkeit gegeben sei. 

In der Folge gelang es mit Hilfe von Ver.di (Fachgruppe Musik 
im FB 8) und der Landeslehrervertretung LBM e.V., weite Teile des 
Kollegiums zu Protestaktionen (u.a. ein großes Protestkonzert auf 
dem Alexanderplatz) unter dem Motto „Achtung für Musikschu-
len“ zu mobilisieren mit den zentralen Forderungen: Verzicht auf 
die Einführung der neuen „Ausführungsvorschriften“, statt dessen 
Festanstellung der hauptberuflichen MusikschullehrerInnen und ein 
Tarifvertrag für „Freie“. Das mediale Echo war beachtlich, ebenso 
die Unterstützung aus zahlreichen namhaften Berliner Kulturins-
titutionen. Der Ergebnis des Protestes jedoch war zweischneidig: 
Nicht zuletzt durch den gestiegenen öffentlichen Druck sah sich 
die Senatsverwaltung immerhin veranlasst, für den Doppelhaushalt 

2014/15 zusätzliche Mittel in Höhe von 2,5 Mio Euro für die Mu-
sikschulen bereit zu stellen. Die Einführung der neuen „AV“ konnte 
jedoch nicht abgewendet werden, und bezüglich eines Tarifvertra-
ges für „Freie“ gibt es bis heute keinerlei Verhandlungsbereitschaft 
auf Seiten des Landes. Aufgrund der gleichzeitigen Vorgaben zum 
Personalabbau in den Bezirken gelang es auch nur in sehr margina-
lem Umfang, aus den zusätzlichen Mitteln neue Stellen zu schaffen. 

Die neuen AV haben nicht nur direkt die Lage der „Freien“ ver-
schlimmert – durch den enorm gestiegenen Verwaltungsaufwand 
ist (auch wegen z.T. massiver Probleme mit der zugleich eingeführ-
ten neuen Musikschul-IT) auch der Druck auf Leitungs- und Ver-
waltungskräfte vielerorts enorm gestiegen. Dies wirkt wiederum 
negativ zurück auf die „Freien“. 

Also war der Protest war zwar nicht folgenlos, hat aber nicht 
vermocht, an der prekären Lage der überwiegenden Mehrheit der 
MusikschullehrerInnen etwas zu ändern – diese ist, im Gegenteil, 
für die meisten schlimmer denn je. 

Wir brauchen daher eine kritische Reflexion der bisherigen Stra-
tegie. Ein wichtiger Schritt ist hierbei die Einbindung in das Bündnis 
„Schluss mit prekärer Beschäftigung und tariffreien Bereichen im Ver-
antwortungsbereich des Landes Berlin“. Der Blick über den Tellerrand 
führte zu ersten gemeinsamen Aktionen mit  DozentInnen der VHS 
und Lehrbeauftragten der Hochschulen, u.a. eine Demonstration an-
lässlich des Weltlehrertags am 5.10. 2015 . Die Fortsetzung dieser 
Aktionsreihe findet statt am 21.11.2015 von 12-14 Uhr vor der „Ex-
polingua“ im Russischen Haus in der Friedrichstraße – auch an dieser 
Aktion wird sich die Fachgruppe Musik beteiligen.

Für den 13.11. 2015 rufen KollegInnen der Musikschule Steglitz-
Zehlendorf auf zu einem „Protestkonzert gegen die fortschreitende 
Demontage der Musikschule Steglitz-Zehlendorf“ um 19 Uhr in der 
Matthäuskirche (direkt am Rathaus Steglitz). Die Fachgruppe Mu-
sik in Ver.di und die Landeslehrervertretung LBM e.V. unterstützen 
diese Veranstaltung. 

Aktuell läuft die Auswertung einer Umfrage von Ver.di und LBM 
e.V. unter den Musikschul-Honorarkräften zu den Auswirkungen 
der neuen AV. Die Ergebnisse sollen in Kürze in einer auch für (noch) 
Nicht-Mitglieder offenen Versammlung vorgestellt und anschlie-
ßend debattiert werden.

Wir geben nicht auf, unsere Forderungen bestehen weiter: Signi-
fikante Erhöhung der Anzahl fester Stellen, Eingruppierung der fest 
angestellten MusikschullehrerInnen in die Entgeltgruppe E11, ein 
Tarifvertrag für „Freie“!

Annette Breitsprecher, Mitglied der Fachgruppe Musik im ver.
di-FB 8, Mitglied der Landes-Lehrervertretung LBM e.V.

Prekär und ohne Tarifvertrag: MusikschullehrerInnen

Lohndumping in der Tochtergesellschaft: 
Deutsches Technikmuseum Berlin
Als 2012 ein Erweiterungsbau der Stiftung Deutschen Technikmu-
seum eröffnet wurde, stellte sich die Frage, wie man den perso-
nellen Mehrbedarf finanziert, da vom Senat keine weiteren Gelder 
zur Verfügung gestellt wurden. Da erinnerte man sich der eigenen 
kleinen Tochtergesellschaft, welche aus ganz anderen Gründen 
gegründet wurde und übertrug dieser ca. 10 Planungsstellen zur 
Betreuung von Musumsfläche, plus zwei Verwaltungsangestellte. 
Der weit größte Teil des Museum wurde noch immer von Stiftungs-
angestellten betreut. Die Vorteile der Tochtergesellschaft: Es waren 
für die Muttergesellschaft jetzt Sachkosten statt Personalkosten. Zu-

dem verdienten die MitarbeiterInnen deutlich weniger als Hälfte der 
Stammbelegschaft (nur 6 Euro die Stunde), jedwede Zulagen oder 
Sonderzahlungen gab es natürlich nicht und zusätzlich schaffte die 
ausschließlichen Befristungen und Teilzeitanstellungen ein hohes 
Maß an Flexibilität für das Unternehmen. 

Ca. 4 Jahre später, also 2007, kam es dann zu Auseinanderset-
zungen mit der Geschäftsleitung: es wurden ca. 40 Entfristungs-
klagen eingereicht und ein Betriebsrat gegründet. Am Ende die-
ser Auseinandersetzung waren fast 60 Personen entfristet, beide 
stellvertretenden Museumsdirektoren mussten zurücktreten 

(waren aber weiter im Museum beschäftigt) und der Betriebsrat 
hat sich erfolgreich behaupten können. Die Unterstützung von 
ver.di war hierbei unglaublich wichtig! Schon kurze Zeit später, 
wurde eine Betriebsgruppe gegründet und Tarifverhandlungen 
aufgenommen. Zwei Sätze aus dem Tarifkampf haben sich dabei 
besonders eingeprägt: „Solange ich Direktor bin, wird es keinen 
Tarifvertrag geben“. Und zweitens von Senatsseite: „Wir können 
nicht zulassen, dass die T&M einen Tarifvertrag bekommt, dann 
wollen andere Betrieben auch einen.“ Im Frühjahr 2009, nach 
mehreren Streiks und harten Auseinandersetzungen und einer 
anschließenden Mediationsrunde, bekamen wir dann unseren 
Tarifvertrag. Die langen harten Auseinandersetzungen haben 
sich gelohnt!

Zur Zeit hat die T&M über 160 MitarbeiterInnen, betreuen 
deutlich über 90% Ausstellungsfläche und stellen den komplet-
ten Wachschutz. Auch wenn sich durch den Tarifvertrag und den 
starken Betriebsrat deutliche Verbesserungen einstellten, gibt es 
noch immer einige Baustellen: So ist der Verdienstunterschied 
zur Muttergesellschaft noch immer erheblich, in der Besucher-
betreuung sind noch immer fast 50% der KollegInnen befristet 
und es gibt hier ausschließlich Teilzeitstellen. Ende letzten Jahres 
haben wir nun Kontakt mit Politikern aufgenommen und tat-
sächlich kam es dann in diesem Frühjahr daruafhin zu einer Pres-
sekonferenz mit Read Saleh (Fraktionsvorsitzender der SPD), Tim 
Renner (Staatssekretär für Kultur) und dem Direktor Dirk Böndel, 
dass es einen Sockel von 80% an unbefristeten Verträgen geben 
soll. Trotz anschließender Entfristungen hat sich jedoch vor al-
lem Aufgrund von befristeten Neueinstellungen der Sockel von 

unbefristeten MitarbeiterInnen nicht signifikant erhöht. Nun gab 
es aber weitere Ankündigungen von Raed Saleh, dass doch noch 
eine deutliche Erhöhung von Entfristungen kommen soll – wir 
sind gespannt. Zudem haben wir den Tarifvertrag gekündigt und 
werden auch auf diesem Wege u.a. für Entfristungen und einer 
deutlich besseren Bezahlung und letztlich einer Angleichung an 
den TV-L kämpfen – auch wenn es wieder ein langes zähes Rin-
gen werden wird!

ver.di-Bundeskongress: 
Was wurde aus unseren Anträgen?

Als Konsequenz aus der Diskussion zur prekären Arbeit in Berlin wur-
den zwei Anträge an den ver.di Bundeskongress gestellt. Ein Antrag 
zur Wiederintegration prekär Beschäftigter in den Tarifvertrag und zum 
anderen ein Initiativantrag zum Streikrecht bei Tarifflucht. Beide Anträ-
ge wurden im Plenum behandelt und diskutiert. Um zu verstehen, wie 
das Ergebnis ist, veröffentlichen wir die Anträge, Auszüge aus der Dis-
kussion und eine Kommentierung. Anträge „leben“ nur dann, wenn 
wir sie weiter diskutieren und für ihre Umsetzung streiten.
Gotthard Krupp, Delegierter auf dem Bundeskongress

B 001 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Kampf gegen tarifvertragslose Beschäftigungsverhältnisse und solche 
im Niedriglohnbereich.

Der Bundeskongress beschließt:
Ziel von ver.di ist die vollständige Abschaffung von tarifvertraglosen 
Beschäftigungsverhältnissen und solchen unterhalb der Niedriglohn-
schwelle. Sie sollen in Flächen- bzw. Branchentarifverträgen oder 
wenn nicht anders möglich, in betriebliche Tarifverträge mit allen 
traditionellen tarifvertraglichen Regelungen integriert werden. Der 
Kampf für ihre (Wieder-) Integration in die Flächentarifverträge kann 
nicht allein den Kolleginnen und Kollegen, die in den „tarifvertrags-
freien Zonen“, in prekärer Beschäftigung und im Niedriglohnsektor 
arbeiten, überlassen werden. ver.di sieht die Verantwortung darin, 
die Kraft der gesamten Organisation in diesem Kampf einzusetzen.

Begründung
„Tarifvertragsfreie Zonen“ und prekäre Beschäftigung sowie die 
Schaffung eines allgemeinen Niedriglohnsektors sind kein unaus-
weichlicher ökonomischer Prozess, sondern politisch gewollt.

Der Niedriglohnsektor mit prekärer Beschäftigung und tarifver-
tragsfreien Zonen richtet sich zuerst gegen die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und zugleich auch gegen ihre Organisationen, 
die Gewerkschaften, indem sie ihre Kampfkraft schwächen. Er richtet 
sich direkt gegen die bestehenden Flächentarifverträge und bedroht 
diese.

Die Hebung der Löhne auf Mindestlohnhöhe muss aus gewerk-
schaftlicher Sicht als Übergang zur Verteidigung und Rückeroberung 
der bestehenden Flächentarifverträge genutzt werden.

Das ist eine langfristige Kampfstrategie der Gewerkschaften des 
DGB für
•	 Abschaffung tarifvertragsloser Beschäftigungsverhältnisse;
•	 Abschaffung der Befristung von Arbeitsverhältnissen;
•	 die Aufhebung von Leiharbeit und Werkverträgen, als erster 

Schritt zur
•	 Abschaffung prekärer Arbeitsverhältnisse;
•	 Kampf dafür, alle Niedriglohnverhältnisse aufzuheben und zu 

überwinden
•	 und zu Normalarbeitsverhältnissen für alle zurückzukehren.

In diesem Sinne sagt ver.di den tariflichen Flexibilisierungen, Öff-
nungsklauseln und Differenzierungen den Kampf an. Wir streiten in 
jeder Form für die (Wieder-)Integration aller Beschäftigten, die von 
den Flächentarifverträgen ausgeschlossen sind (einschließlich der im 
Mindestlohn erfassten Kolleginnen und Kollegen) in dann wieder all-
gemeinverbindliche Flächentarifverträge.

Beschluss des 4. Ver.di Bundeskongress
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvor-
stand.
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Kommentar:
Satzung amputiert das Entscheidungsrecht des ver.di Kongresses. Die 
Frage nach dem Streikrecht und der Streikfähigkeit von ver.di gegen 
Tarifflucht durch Ausgründungen und Privatisierungen bestimmte 
viele Diskussionen unter den Delegierten des Bundeskongresses. Und 
es war mit den Händen zu greifen: über die Berufung auf die ver.di 
Satzung wurde von der Antragskommission und der Gewerkschafts-
führung dem Kongress die Diskussion bis zu Ende und das Entschei-
dungsrecht abgesprochen. 

Denn nach § 68 darf aber die Tarifpolitik nur von den in den Fach-
bereichen gebildeten Tarifkommissionen entschieden werden. Selbst 
tarifpolitische Grundsätze werden von einem fachbereichsübergrei-
fenden Tarifausschuss erarbeitet und dem Gewerkschaftsrat zur Ent-
scheidung vorgelegt.

Gewerkschaften bauen sich um Tarifverträge auf. Mit dieser Re-
gelung wird ver.di in 13 Einzel-Gewerkschaften zergliedert und die 
Kampfkraft von ver.di als einer starken unabhängigen gewerkschaft-
lichen Gesamtorganisation untergraben. 

Der ver.di Bundeskongress präsentiert sich letztlich als eine Ver-
sammlung dieser 13 Einzelgewerkschaften.

Anträge, die zum Bereich Tarifpolitik gehörten, wurden als Arbeits-
material an den Bundesvorstand beschlossen. Die Delegierten konn-
ten kein Votum abgeben. Ein Problem, dass der Gewerkschaftstag 
nicht überwinden konnte. Doch die Diskussion über die Eroberung 
des Streikrechts bei Tarifflucht und für die (Re-)Integration prekär Be-
schäftigter in die Flächentarifverträge kann und darf damit nicht als 
abgeschlossen ad acta gelegt werden. Sie muss in den Fachbereichen 
und in den Tarifkommissionen eingefordert werden. 

Konsequenz:
Wir müssen in den Fachbereichen und in den Tarifkommissionen die 
Frage nach der Ausgliederung und nach der Streikfähigkeit/Streik-
recht bei Tarifflucht auf die Tagesordnung setzen und dafür eintreten, 
dass diese die der Kampf für die (Wieder)-Integration prekär Beschäf-
tigter praktisch auf die Tagesordnung gesetzt wird.

 
Initiativantrag: Streikrecht und Streikfähigkeit gegen 
Tarifflucht

Eingereicht durch Delegierten: Gotthard Krupp-Boulboullé, D 00132; 
Christian Hass, D 00125; Peter Schrott, D 00142

Streikrecht und Streikfähigkeit gegen Tarifflucht
Das Verbot des Streiks der Piloten-Gewerkschaft Cockpit gegen 
die Tarifflucht durch Ausgründung durch ´das des Hessische Lan-
desarbeitsgericht ist ein gerichtlich sanktionierter Freibrief für die 
privaten und öffentlichen Arbeitgeber, Tarifflucht durch Ausgrün-
dungen, Ausgliederungen und Privatisierung voranzutreiben. Das 
wird auf den entschiedenen Widerstand von ver.di stoßen. Nach 
dieser angekündigten Offensive und den Erfahrungen mit dem 
Streik der KollegInnen bei der Post stellt der ver.di Bundeskongress 
fest: 

ver.di bekennt sich zu dem Prinzip der deutschen Gewerkschafts-
bewegung, die einheitliche gewerkschaftliche Interessensvertretung 
aller Beschäftigten einer Branche durch den allgemeinverbindlichen 
Flächentarifvertrag zu garantieren und damit auch dem Prinzip „ Ein 
Betrieb ein Tarifvertrag“ Geltung zu verschaffen. 

Die so verstandene Tarifeinheit schließt den Konkurrenzkampf 
in einer Branche über Löhne und Arbeitsbedingungen aus und hat 
einen hohen Stellenwert für die Gewährleistung einer solidarischen 
und einheitlichen Interessenvertretung aller Beschäftigten in den Be-
trieben und Dienststellen.

ver.di nimmt den Kampf gegen jede Form der Tarifflucht und Un-
tergrabung der Tarifverträge auf, sei es durch Ausgründung, Aus-
gliederung, Fremdvergabe und Privatisierung, durch Leiharbeit oder 
Werk- und Dienstverträge. 

Zur Verteidigung unserer Tarifverträge gegen Tarifflucht brauchen 
wir unser uneingeschränktes Streikrecht. 

Die Erfahrung des Post-Streiks 2015 zeigt: Der erfolgreiche ge-
werkschaftliche Kampf gegen Ausgründung und Privatisierung, ge-
gen Tarifflucht und Spaltung durch Billigtarife verlangt, dass ver.di 
mit der vereinten Belegschaft ihre gewerkschaftliche Kampf- und 
Streikfähigkeit/Streikrecht gegen diese Entscheidungen erkämpft 
und praktiziert. Dazu gehört, die Beamten in den Arbeitskampf zu 
integrieren.

Begründung: 
Ver.di hat sich das Streikrecht gegen die Ausgründung und Tarifflucht 
durch die Post AG erkämpft. Das ist ein Signal für die gesamte deut-
sche Gewerkschaftsbewegung.

Das erklärt die brutale Gegenoffensive durch das Unternehmen, 
das unter der politischen Vorgabe durch die Regierung seine „wett-
bewerbsfähige“ Steigerung des Gewinns und der Dividenden-Aus-
schüttung mit dem Geschäftsmodell der Billig-Tarifstrategie erzwin-
gen wollte: Einsatz von Beamten, von Sonntagsarbeit, Leiharbeitern 
und Werkvertragsarbeitern, um den Streik zu brechen.

Unter diesen Bedingungen konnte das Unternehmen das Kampf-
ziel der Postkollegen und ihrer Gewerkschaft ver.di, die Rückführung 
aller ausgegründeten Kollegen in den gemeinsamen Haustarif, vom 
Tisch fegen.

Die Stärkung unserer Durchsetzungsfähigkeit verlangt deshalb, 
die Beschäftigten im gemeinsamen Kampf für gewerkschaftliche 
Kampf- und Streikfähigkeit für ihre berechtigten Forderungen zu ver-
einen. Dazu gehört, sowohl die ausgegründeten Kollegen als auch 
die Beamten in den Arbeitskampf zu integrieren.

Auszug aus dem Beschluss des ver.di Bundeskongresses: 
(B 053): 

ver.di tritt für ein uneingeschränktes Streikrecht ein.

Konsequenz: Beschlossen wurde: „ver.di tritt für ein uneinge-
schränktes Streikrecht ein“. Damit wurde begründet, dass damit der 
o.g. Antrag erledigt sei. Doch schließt das tatsächlich ein, wie be-
hauptet wurde, dass ver.di gegen Tarifflucht z.B. bei Ausgründungen 
alle gewerkschaftlichen Mittel– einschließlich des Streiks – einsetzen 
wird, um den Tarifvertrag zu verteidigen? Das muss überall diskutiert 
werden.  

Die Frage ist höchst aktuell. Nur ein Beispiel: wird ver.di entschei-
den, im Gesamtbetrieb Vivantes den Streik zu organisieren, um die 
Gründung der neuen Tochter Therapeutische Dienste GmbH rück-
gängig zu machen und den Kampf für TVöD für alle zu führen? Diese 
Frage ist bisher unbeantwortet. Aber sie steht auf der Tagesordnung 
in der Tarifkommission und beim Fachbereichsvorstand.
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